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 Veröffentlicht am 12.06.1979

Norm

ABGB §863 GI

ABGB §1152 B

KollV für die Eisen - und Metallerzeugende und verarbeitende Industrie AbschnX

Rechtssatz

Der Verdienstbegri: dieses KollV ist gegenüber dem sonstigen Entgeltbegri: ein eingeschränkter, denn er umfaßt

nicht alle nicht regelmäßig anfallenden Bezugsbestandteile, - soweit Abschnitt X des KollV nicht Gegenteiliges

anordnet; - wohl aber fällt unter den kollektivvertraglichen Verdienstbegri: eine Wegzeitentschädigung, die auf Grund

langjähriger Übung stets als Bestandteil des Normallohnes behandelt in Höhe eines Stundenlohnes ausbezahlt den

jeweiligen kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen angepaßt, steuerlich wie Arbeitslohn behandelt wurde.
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